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Recht un Gerechtigkeit 1ın einer pluralistischen
Gesellschaft

Die offene pluralıstische Gesellschaft 1st durch Interessengegensätze un Macht-
kämpfe zahlreicher uUuftoOnOom: Gruppen epragt. Daf( dieses Gegeneimander nıcht

eınem Krıeg aller alle wiırd, dafür sınd bestimmte Regulatıve ertorderlich.
Ernst Fraenkel hat darauf hingewilesen, da{fß die polıtische Vielfalt der Gesellschatt,
das Mıt- un Gegeneinander der Gruppeninteressen L1UT annn nıcht Z Anarchie
führe, WenNnn dıe Notwendigkeıt eınes generel]l akzeptierten Wertkodex anerkannt
wiırd, der neben verfassungsrechtlichen Verfahrensvorschriften auch eın AQAınımum

regulatıven Ideen generellen Charakters enthalten muß‘. In der Bundesrepublik
Deutschland 1St der pluralıstischen Gesellschaft durch das Grundgesetz eıne
freiheitlich-demokratische Grundordnung gegeben worden. Kurt Sontheimer
schreıibt 3‚ZU21

„Dıie 1m Grundgesetz geforderte Rechtsstaatlichkeit der demokratischen Ordnung verlangt Instıitu-
tionelle Formen, welche den Wildwuchs des gesellschaftliıch-politischen Machtkampftes beschneiden
und dem Leben der Gemeinschaft die notwendige Stabilität geben vermogen. Hıer mussen dıe testen
Ma{fistäbe des Rechts gelten, hne dıe der Verlauf der Wıirtschafts- und Sozialentwicklung unversehens
1INSs Chaos führen wuürde So gehört JA demokratischen Staat sowohl die 1ın der Idee der Freiheıit
begründete Dynamık des Prozesses polıtischer Wıllensbildung ın der grundsätzlıch offenen und damıt
pluralıstischen Gesellschatt WwW1e andererseıts die nach den Grundsätzen des Rechts arbeıtenden, aut
Dauer und Festigkeıt angelegten Instiıtutionen der Ordnung, w1e S1E 1ın einer teste Ma{stäbe
gebundenen staatlıchen Verwaltung und eiıner unabhängigen Rechtspilege 7A08 Ausdruck kommen.“

Dem Recht kommt sSOMmMIt iın der pluralistischen Demokratie eıne wichtige
Integrationstunktion E dıe gerade angesichtsAa auch 1m geistig-ethischen Sınn
pluralıstischen Gesellschaft fundamentale Bedeutung gewınnt. Hınzu kommt
och eın weıterer wiıchtiger Gesichtspunkt: Soll die gesellschaftliıche Grundord-
Nung den Forderungen gerecht werden, die sıch AaUus dem Grundwert der Person
eınerseıts un dem Eıgenwert der Gesellschaft (Gemeinschaft) 1n iıhren mannıgfa-
chen Erscheinungsformen andererseıts ergeben, hat das Recht eıne Sphäre der
Freiheıit sıchern, In welcher der Mensch als individuelle Persönlichkeit un
selbstverantwortliches geistig-sıttlıches Wesen ex1ıstleren un sıch entfalten annn
Es mu gleichzeitig dıe renzen der Freiheitssphäre abstecken, WwW1e€e S1€e für dıe
Gewährleistung dieses Freiheitsraums für alle, aber auch der Notwendigkeiten der
Gesellschaft als Gemeinschaft aller notwendig Ik Damıt sınd 7wel wichtige
Teiılmomente des Gesamtphänomens des Rechts aufgezeıgt. Idiese Aufgaben ann
das Recht jedoch 1Ur erfüllen, WECNN CS kraft der ıhm innewohnenden Autorität VO  e
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den gesellschaftlichen Krätten anerkannt wırd un sıch durchsetzen ann Damıt
1Sst eın Problem angesprochen, das lebhafter dorge Anlafß o1bt.

Autoritätsverlust des Rechts

Der Heidelberger Rechtsgelehrte arl Doering hat ım Jahr 1972 eıne Studie ber
den Autoritätsverlust des Rechts in UHSCTET: pluralistischen Demokratie vorgelegt”.
Er kommt darın dem Ergebnıis, da das, W as dıe Autorität des Rechts gCNANNT
wiırd, ın eınem Abbau begriffen scheine, der nachhaltıg sel, da{fß INan für den
Bestand des Rechtsstaats Besorgnis hegen musse vorausgesetZzl, INan wüunsche die
Aufrechterhaltung des Rechtsstaats westlicher Praägung. Zum Nachweis dieses
bedrohlichen Zustands führte eıne Reıihe VO  } konkreten Beispielen AL Von den
Angriffen aut eıne bestimmte Presse deren Schutz durch Art Abs
ber die organge dıe Amnestierung gewısser Straftaten, die 1mM Zug polıtischer
Demonstratıon begangen wurden”, Anderungen der Strafgesetze” bıs hın
der opportunistischen Handhabung des Art Abs wonach Vereinigun-
SCN, dıe sıch dıe verfassungsmäfßige Ordnung richten, verboten sınd

Die Gründe für das Phänomen des Abbaus der Autorıität, meınt Doering,
seıjen zahlreich. Vielleicht hätten 25 Jahre der pluralistischen Liberalisierung
unmerkliıch, aber permanent das Verständnis für das Wesen des Rechts verändert.
Dıie Normsetzung werde mehr un mehr 1Ur och begriften als Interessenschutz
VO  e Gruppen un: Personen. Minderheıten wollten dıe Mehrheitsentscheidungen
nıcht mehr akzeptieren. Dort, Individual- der Gruppeninteressen sıch nıcht
durchsetzten, werde die Entscheidung abgelehnt, negıert der Sal offen bekämpftt.
Die Inanspruchnahme extensıven Demonstrationsrechts, des Streikrechts Hır
Beamte, das Recht auf Boykott des Andersdenkenden un anderes mehr selen
Beispiele dafür Im Grund gehe 6c5S darum, das Recht annn miıißachten, WEeNN (

den Interessen nıcht entspreche.
Betrachten WIr die Lage heute, mussen WIr teststellen, da{ß keine Wende 7Un

Besseren eingetreten ISt Im Gegenteıil: Die Fronten haben sıch zunehmend
verhärtet. Bestimmte Rechtsnormen werden VO  } gewıssen Gruppen der pluralistı-
schen Gesellschaft eintach nıcht mehr ZAET: KenntnıisDDie Rechtsunsi-
cherheıt un: die Respektlosigkeıit gegenüber dem Recht haben och ZUSCHOMIMCLL.

Bemerkenswert 1St bel alledem, da{fß dıejenıgen, die sıch miıt allen Miıtteln
die Rechtsordnung wenden, sıch ıhrerseıts auf ıhr „Recht“ beruten un behaupten,
eben dieses Recht auf ıhrer Seıte haben Das wirft sofort die Kompetenzfrage
aut Wer hat 1n der pluralistischen Demokratiıe die Befugnis, Recht SELZEN un:
anzuwenden? Hierbei MUuU auch vermerkt werden, da{ß eıne völlıge Trennung der
Autorität des Rechts VO  e der Autorıität derer, diıe Recht SCLZeN un: Recht
anwenden, nıcht möglıch erscheınt.
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Recht durch staatlıche (zesetze

Im modernen Staat 1st zunaächst dieser selbst dıe souverane nstanz iın Fragen der
Rechtsetzung un der Rechtsanwendung. Jedenfalls sOweıt es sıch das posıtıve
Recht handelt, 1Sst das Recht Produkt der Gesetzgebung un der Rechtsprechung.

Das Parlament als die politische Repräsentanz des Volkes 1st Z W ar 1n vielen
seıner Vertreter durch dıe Teıiliınteressen VO Gruppen der pluralistischen Gesell-
schaft bestimmt, aber seıne Aufgabe 1sSt CS, (jesetze erlassen, die dem Interesse
des Ganzen gerecht werden. Deshalb legt Art 28 ausdrücklich fest, da{fß die
Bundestagsabgeordneten als Vertreter des Panzech Volkes freı un unabhängig sınd
In demokratischen Staaten ann das posıtıve Recht letztendlich allein durch den
Wıiıllen des Volkes begründet werden, der 1n eıner repräsentatıven Demokratie, W1€e
dıe Bundesrepublık nahezu bıs ZUT etzten Konsequenz vertaflßt ISt, durch den
Wıiıllen des Parlaments dargestellt un durch dessen Mehrheitsentscheidung gefun-
den wırd AÄnderung un Verbesserung der Rechtsordnung hat daher in erSter Linıe
durch den mehrheitlichen Wıllen des Parlaments erfolgen. Es sınd, das soll nıcht
verkannt werden, voluntaristische Entscheidungen, dıe ach der Organısatıon
unseres Rechtsstaats die Rechtsquellen darstellen. Soll eınem Wandel der tatsächlıi-
chen Verhältnisse oder, W1e€e INan heute Sagtl, dem gesellschaftlıchen Fortschritt
Rechnung werden, hat 1€es ın erstier Linıe durch das Parlament
geschehen, 1ın dem die gesellschaftlıchen Kräfte vertretien sınd Die staatliıchen
(Gesetze sınd C denen neben iıhrer normatıven Funktion eıne Anderungs- un:
Verbesserungsfunktion zukommt.

Die Funktionsfähigkeıit dieses demokratisch-rechtsstaatlichen Mechanısmus
wırd heute vielfach in 7Zweıtel SCZOHCI. iıne Vielzahl normatıver Vorschriften
regelt das Zusammenleben ın unserem Staat. Gesetze, Rechtsverordnungen,
datzungen ergehen tast W1€e FließRband. Die Masse dieser Vorschritten erscheint
erdrückend. DDer einzelne Staatsbürger ann S1€e nıcht mehr überschauen. Die
(sesetze sınd mehr un: mehr undurchschaubar. S1e machen dem Juristisch nıcht
vorgebildeten Laıen rationale Entscheidungen bıs hın ZUr Familiengründung, der
W.ahl des Beruls, der Wohnungsbeschaffung un der Altersvorsorge oft tast
unmöglıch. Es bedarf schon eınes langwıer1igen Rechtsstudiums, den Zugang
ZU Verständnıs uUNSETITET Rechtsordnung eröffnen. ber selbst der Jurıst 1St
heute meı1lst 1Ur och autf bestimmte Rechtsgebiete spezlalısıert. Wen Wundgrt C
WCNN das Rechtsempfinden des einzelnen und vielleicht gaNzcCcr Gruppen dieser
pluralistischen Gesellschaft sıch nıcht mehr 1n Übereinstimmung MIt der posıtıven
Rechtsordnung befindet?

Auft der anderen Seıte versagt sıch der Gesetzgeber oft, die wiırklich drängenden
Probleme des Zusammenlebens der Bürger zeiıtgerecht un den veränderten
Verhältnissen entsprechend regeln. Dıiese Entwicklung hat schon VOT

eıt begonnen. Als Beispiel möchte iıch dıe rage der Zuerkennung VO Schmer-
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zensgeld bei schwerer Persönlichkeitsrechtsverletzung antühren. Obwohl die AauUus
dem Ende des vorıgen Jahrhunderts stammende Regelung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs seıt Jahrzehnten nıcht mehr der modernen Entwicklung entsprach,
sah sıch der Gesetzgeber bıs heute aufßerstande, eıne Neuregelung herbeizuführen.
Der Bundesgerichtshof mußte 1n dıe Bresche springen un: ın eıner bıs die
Grenzen richterlicher Kompetenz gehenden Rechtsprechung“®, die das Bundesver-
fassungsgericht gebillıgt hat‘, für LOsungen SOrg«CN, die dem heutigen Gerechtig-
keıtsempfinden entsprechen. Zahlreiche andere Beispiele lıeßen sıch antühren. Wiıe
lange hat 6S gedauert, bıs endlich eın Staatshaftungsgesetz‘“ zustande kam,
dessen Vertassungsmäfßigkeit jedoch umstrıtten 1St

Warum werden heute viele Rechtsstreitigkeiten anhängig gemacht? Warum
sınd dıe Gerichte aller Instanzen sehr überlastet? och hauptsächlich deshalb,
weıl das Parlament nıcht Jjene einfachen un klaren esetze zustande bringt, dıe tür
eın geordnetes Zusammenleben der Burger ın eıner pluralıstischen Gesellschaft
notwendig sınd Der Deutsche Anwaltsvereın un: der Deutsche Rıchterbund
haben mı1ıt harten Worten die Überproduktion un: den Dılettantismus 1n der
Gesetzgebung beklagt. uch der 53 Deutsche Juristentag 1980 iın Berlıin hat sıch
mıt dem Problem der Gesetzestflut und des Gesetzesperfektionismus befaßt.

Recht durch Rechtsprechung
Werten WIr eınen Blick auf die Rechtsanwendung. DDer 1m Rechtsstaatsprinzip

enthaltene Grundsatz der Gewaltenteilung verlangt, dafß die Normgebung dem
Parlament vorbehalten bleıbt, dem Rıchter hingegen ıch sehe eiınmal VO dem
Sondertall der ormenkontrolle ab die Entscheidung des Einzeltalls. Der Rıchter
mMuUu grundsätzlıch die Prärogatıve der Gesetzgebung für die Rechtsetzung Anl

kennen.
Hıer wırd L11U eın neuralgischer Punkt der richterlichen Aufgabenumgrenzung

in heutiger Sıcht berührt. Das Grundgesetz un die Prozeßordnungen haben den
Rıchtern 1in der Bundesrepublik Kompetenzen ın eiınem bisher nıcht gekannten
Ausmafß übertragen. Die Unabhängigkeıt des Rıchters 1sSt gewährleistet, damıt A

be] seıner Entscheidung das (Gesetz freı VO jedweden remden Einflüssen 11-

den annn Dennoch behält die Bindung des Rıchters das Gesetz ıhre ftundamen-
tale Bedeutung auch ın der pluralıstischen Demokratie. Dıie Montesquieusche
Formel V.O© dem Rıchter als dem „Menschen, der die Worte des (Gesetzes
ausspricht“, beherrschte lange eıt das Selbstverständnis des Rıchters. Diese
Formel VO der Gesetzesbindung des Rıchters oilt allerdings nıcht mehr
Heute hat der Rıchter das geschriebene Gesetz, bevor an anwendet, auf seıne
Übereinstimmung mMIıt den übergeordneten Bestimmungen un Grundprinzıpien
der Verfassung prüfen.
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Darın liegt eıne grundsätzliche Neuoriıentierung des Verhältnisses VO Rıchter
Z Gesetz, die sıch selt der Weıiımarer eıt vollzogen hat Sıe hat 1ın Art Abs

ıhren Ausdruck getunden, wonach die Rechtsprechung „Gesetz un
Recht“ gebunden 1St Es ware aber falsch, VO  =) eıner Enttesselung der rıtten
Gewalt sprechen. Die Bındung des Rıchters 1st 1Ur komplexer geworden. Er 1St
be]l der Auslegung un Anwendung der verfassungsmäßigen esetze ZW aar treier
gestellt, 1aber dıe Grundprinzıpien un Wertvorstellungen der Verfassung
gebunden un: nıcht befugt, eigene Wertvorstellungen deren Stelle setizen
Freıilich sınd hıerbei die Grenzen tlüssıg, WI1e der heftige Streıt die Schranken
der richterlichen Rechtsfortbildung zeıgt.

Unbedenklich 1St dıe Rechtsfindung des Rıchters aut der Grundlage der in der
juristischen Methodenlehre anerkannten Auslegungskriterien”. Zulässıg 1st ferner
dıe Rechtsfortbildung durch Lückenfüllung dann, WEeNnN eın (Geset7z tür eınen
bestimmten Sachverhalt keıine Regelung trıfft: 1er hat der Rıchter eıne Lösung
suchen, dıe sıch ach Möglıichkeıit die Gesetzessystematik anlehnt un iınhaltlich

den Regelungsabsichten des Gesetzgebers für das betreffende Rechtsgebiet, der
Gesamtrechtsordnung, dem Wertsystem der Verfassung SOWI1e den „fundamenta-
len allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft“ ausrichtet. Unzu-
lässıg wırd hingegen die, Ww1e€e L arenz 065 bezeichnet‘?, „gesetzesübersteigende
Rechtsfortbildung“, dıe sıch nıcht 1L1UT ber Wortlaut un: Sınn der einzelnen
(Gesetzesnormen hinwegsetzt, sondern ıhre Rechtfertigung auch nıcht 1n der
geltenden Gesamtrechtsordnung tindet und auch durch Verftassungsprinzıipien
nıcht gedeckt wırd Ich mu{ allerdings einräumen, da{ß eıne definıtive, für jeden
Fall gültige Abgrenzung aum tinden ISt.

Hıer erscheıinen einıge Worte angebracht dem, W as INan gemeınhın miıt dem
Schlagwort „politische Justiz“ umschreiben wähnt.

Polıitische Justız

Die In eıner pluralıstischen Gesellschaft natürlich auch unterschiedlichen Auf-
fassungen der Rıichter iın polıtıschen Dıngen un ber soz1ıale Fragen sollen un:
dürfen nıcht bestimmend für die Rechtstindung se1ın. Der Rıichter mMu selbstver-
ständlıch dıe gesellschaftlichen, wiırtschaftliıchen un: soz1ıalen Verhältnisse kennen,
WEenNnn eıne lebensnahe un sachgerechte Entscheidung tinden 11l Er mu sıch
dabe] auch bewußt se1n, dafß manniıgfachen Einflüssen unterliegt, die seın
Vorverständnıs Esser) un seıne Bewulßstseinslage bestimmen. Seıt Max Weber
hat sıch der Zweıtel verstärkt, ob wertfreıe Erkenntnis überhaupt möglıch 1St Der
Rıchter, der meınt, könne eın völlıg wertfreıies Recht sprechen, vertällt eıner
Ilusion: Er 1St Emotionen un Afftfekten ebenso auSgeSeLTtZL W1e€e jeder andere
Mensch. Davor schützt ıh weder seıne ınnere och seıne aufßere Unabhängigkeit.
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Aller dieser „Vorbelastungen“ mMu sıch der Rıichter bewulfit se1n. Für seıne
richterliche Entscheidung dürfen s1e jedoch nıcht ausschlaggebend se1InN. Dies
treılıch Strenge Selbstkritik un: Selbstdiszıplın VOTaus Rechtliche Vorkehrungen
helfen dabe!] wen1g, da es sıch innere organge handelt. Es wırd damıt jedoch
auch nıchts UÜbermenschliches VO Rıchter verlangt, w1e€e dıe Erfahrung zeıgt.
Jeder Rıchter weılß, da{fß dıe Gefahr der Überkompensation besteht. Jeden-
talls 1St bisher einıger Bemühungen nıcht der Beweıs erbracht worden, da die
richterliche Entscheidungsbildung durch die Herkuntt der die weltanschauliche
Haltung des Rıchters determiınıert se1l

Der Rıchter 1St und bleibt das (Gesetz gebunden. Ich halte daher auch den
Begritt des „politischen Rıchters“ und den Ruf ach „politischen Entscheidungen“
für nıcht ungefährlıch. Der Rıchter soll un dart dem polıtischen Leben nıcht Aaus

dem Weg gehen. Es besteht aber die Gefahr, dafß diese Begriffe das Wesen der
richterlichen Autfgabe verdecken. Der Richter dart in un mı1t seınen Entscheidun-
SCH keine eıgene Polıitik treıben. Er wurde damıt dıe Grundlagen des demokrati-
schen Staatswesens gefährden; enn die polıtische Entscheidung 1Sst dıe Prärogatıve
des Parlaments un der Regierung. Nur Recht un!: (esetz dürten dıe Rıchtschnur
richterlichen Handelns se1ın.

Es 1St daher In hohem Ma{ß bedenklich, wenn ımmer wiıieder VO  3 Fällen berichtet
werden mufß, in denen erstinstanzliche Gerichte Berufung auf ıhre rechtspo-
lıtısche Überzeugung bewulfißt sıch VO der Bındung dıe vorhandenen esetze
lösen. Ich dartf als Beispiel 1er Jjenes bekanntgewordene Urteıl des Amtsgerichts
Stuttgart anführen‘!, miıt dem dieses die Klage eıner Elektrizitätsgesellschatt auf
Zahlung der Stromkosten zurückwies, weıl den Beklagten des geplanten
Baues VO  e Atomkraftwerken eın „Zurückbehaltungsrecht“ zustehe, jedenfalls
lange, bıs ber die Anfechtung der Teilgenehmigung für den geplanten Bau
entschieden se1 (sıc!). Nun ann INan Z W alr darauf hınweısen, da{fß 65 allen Zeıten
Fehlurteile gegeben hat un: geben wiırd. Das Bedenkliche scheıint mMI1r 1er aber
se1ın, da{fß der Fehler 1n eıner bewulfsiten Mißachtung des (Gesetzes lıegt, der nıcht
ımmer VO  - den Obergerichten korrigıiert werden annn

Dıie rage ach dem richtigen Recht

] )as Gesetzesrecht kommt durch Mehrheitsentscheidung des Parlaments
zustande; auch den Entscheidungen der Gerichte lıiegen, sSOWeıt E sıch
Kollegialgerichte handelt; also alle oberen un obersten Gerichte, die für Rechts-
findung un Rechtsfortbildung mafßgeblich sınd, otft Mehrheitsentscheidungen
zugrunde, W asSs in der Verfassungsgerichtsbarkeıt ach Einführung des Sondervo-
t{ums und der Bekanntgabemöglichkeıit des Abstimmungsergebnisses auch ach
außen hervortritt. Das, W 2a5 WIr das posıtıve Recht NCNNCECIL, entspringt somıt
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dezisioniıstischen Entscheidungen staatlıcher Urgane. Das mMu sofort die Frage
provozıeren un die Frage wırd 1ın der pluralıstischen Gesellschaft VO  e} vielen
Gruppen erhoben Können die obersten Trager der Staatsgewalt eıne Zwangs-
ordnung mıt beliebigem Inhalt setzen ” Ist das das richtige Recht, W as die
parlamentarıische Gesetzgebungsmaschine Fließband produziert un die ber-
lasteten un: überanstrengten Rıchter 1ın zahllosen Überstunden hervorbringen?

Dıiese rage ach dem riıchtigen Recht 1st uralt. Es ann 1er nıcht auf dıe
geschichtliche Entwicklung der Idee des richtigen Rechts näher eingegangen
werden!?. Die Rechtsphilosophie hat schon ımmer die rage ach dem richtigen
Recht als eıne zentrale Frage angesehen. Dazu 1st zunächst

Die Organısatıon des Rechtswesens ach dem Grundgesetz sıeht Regulative VOT,
dıe den Gesetzgeber un die Gerichte hınsıchtlich der VO ıhnen erlassenen
Rechtssätze und Rechtserkenntnisse eıner Kontrolle unterwerten. Ich ıer
dıe rel wichtigsten Wege die Normenkontrolle, das ın Art 19 Abs
garantıerte Grundrecht autf effektiven Rechtsschutz un dıie Verfassungsbe-
schwerde.

Die Normenkontrolle. Jeder Rıchter hat eıne Norm, dıe für die Von ıhm
treffende Entscheidung erheblich 1st, autf ıhre Übereinstimmung mıt der Vertas-
SUuNns prüfen, bevor S1e anwendet. Handelt 65 sıch eiıne untergesetzlıche
oder W as heute ımmer seltener der Fall seın wırd eiıne vorkonstitutionelle
Rechtsnorm, hat selbst darüber entscheıden, ob diese Norm verfassungs-
gemäißs 1St der nıcht. Kommt be] eınem ftormellen Gesetz der Überzeugung,
dafß 65 das Grundgesetz verstöfßt, darf allerdings nıcht selbst darüber
entscheıden, sondern mMu das Verftfahren aAussetizen un dıe Sache dem Bundesver-
fassungsgericht ZAHT: Entscheidung der Rechtsfrage vorlegen, ob die Norm mMı1ıt der
Verfassung vereinbar 1St Dieses Entscheidungsmonopol 1st 1m Grundgesetz zu
Schutz des Gesetzgebers un ZU!r Wahrung der Rechtseinheit verankert worden.
Dıie Normenkontrolle 1St eın Instıitut, das verhındern soll, dafß gegenüber dem
Staatsbürger verfassungswıdrige un damıt ın eiınem bestimmten Sınn, auf den
och einzugehen seın wiırd, unrichtige (Jesetze angewendet werden.

Das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. Art 19 Abs gewährt
WwW1e das Bundesverfassungsgericht wıederholt ausgesprochen hat!® dem einzelnen
eın Grundrecht aut effektiven Rechtsschutz. Das bedeutet, da{fß jedermann, falls
von der oöffentlichen Gewalt in seınen Rechten verletzt worden 1st, der Zugang
den staatlıchen Gerichten offen seın mu Den SOgeNaANNTLEN Justizfreien Hoheits-
akt x1bt E heute grundsätzlıch nıcht mehr Zwar gewährleistet dieses Grundrecht
nıcht das Recht auf eınen Instanzenzug, W1e das Bundesverfassungsgericht testge-
stellt hat!* ber ımmerhın 1St der Bürger insofern VOT der Anwendung unrichtigen
Rechts geschützt, als ıhm immer der Weg ZU Rıchter, und ZWATY, WCeNnNn eın
anderer Rechtsweg erötffnet 1St, subsıdıär Zu Gericht der ordentlichen Gerichts-
arkeit eröffnet wırd In der Regel stehen ıhm ach unNnserer Gerichtsorganisation
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7wel der Sal reı Instanzen offen, W as viele als Überflüssiges ansehen und
unserem Staat die Qualifizierung als „Rechtswegestaat“ eingebracht hat

Duie Verfassungsbeschwerde. Schließlich annn jedermann, der sıch in seınen
Grundrechten der ıhnen gleichgestellten Rechten verletzt tühlt, bestimmten
Voraussetzungen unmuıttelbar das Bundesverfassungsgericht anruten un Oort
Schutz verfassungswıdrige Beeinträchtigung suchen. Die Vertassungsbe-
schwerde 1St ebenfalls 1MmM Grundgesetz verankert (Art 03 Abs Nr d, Von ıhr
wurde un wırd vieltältig Gebrauch gemacht. Es sınd ZUT Zeıt ımmerhın mehr als
3000 Verfassungsbeschwerden, die jährlich beım Bundesverfassungsgericht e1IN-
gehen.

Die Prüfungsmafsstäbe
Es stellt sıch weıter die Frage, ach welchen Prüfungsmafsstäben die Kontroll-

instanzen ıhre Überprüfungskompetenz auszuüben haben
Hıer 1St zunächst festzuhalten, da{ß dıe Rechtsmittelgerichte Je ach der Art des

gegebenen Rechtsmuttels dıe angegritfenen Entscheidungen entweder 1n tatsächl;-
cher un rechtlicher Hınsıcht (Berufungsinstanz) der L1UT autf richtige Rechtsan-
wendung (Revısıonsınstanz) überprütfen. In beiden Fällen tindet jedentalls eıne
umtassende rechtliche Nachprüfung Es 1st dıe besondere Aufgabe der
obersten Bundesgerichte, Jj1er die Einheıt des Rechts wahren und dieses 1ın dem
ben umschriebenen Rahmen fortzubilden.

Anders verhält CS sıch be] der Normenkontrolle un: be1 der Verfassungsbe-
schwerde:; 1er 1St Prüfungsmaßstab 1m Rahmen der jeweılıgen Verfahrensregeln
alleın die Verfassung (das Grundgesetz). Das Bundesverfassungsgericht hat VOT

allem 1n Verfassungsbeschwerdeverfahren ımmer wıeder mMıt Nachdruck darauft
hingewılesen, dafß CGS nıcht seıne Aufgabe 1st; nachzuprütfen, ob ın den angegriffenen
Entscheidungen das sogenannte eintache Recht richtig angewendet worden 1St Das
Gericht spricht sıch in ständıger Rechtsprechung dıe Kompetenz ab, eın (sesetz

dem Gesichtspunkt der „allgemeınen Gerechtigkeıit“ nachzuprütfen; seıne
Nachprüfungsbefugnis se1l vielmehr daraut beschränkt, Ww1e CS sıch ın eıner 1er
mafßgeblichen Entscheidung ausgedrückt hat, ob „spezıfisches Verfassungsrecht“
verletzt worden se1l  15 Es 1st 1er ımmer gesehen 1mMm Blick auf die Findung des
richtigen Rechts eıne ZeEWlSSE Lücke da, die be] verfassungsrechtlicher Überprü-
fung nıcht abgedeckt 1St IDieses durch dıe Verfassungsgerichtsbarkeıit nıcht
abgedeckte Feld 1st jedoch be] niherer Prüfung wesentlich kleiner, als 65 auft den
ersten Blıck erscheıinen INası Versteht INan das „Fichtige” Recht als das dem
Gerechtigkeitsgedanken entsprechende Recht, 1st gerade die Einhaltung der
Vertassung, insbesondere die Achtung der Grundrechte, eıne wesentliche Garantıe
eınes „tiICHteeN“ Rechts.
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Dıie in Art Abs Satz als oberster Wert der Verfassung gyarantıerte
Menschenwürde hat gerechtigkeitsbestimmende Bedeutung. In dem Urteıl des
Bundesverfassungsgerichts ZUT lebenslangen Freiheitsstrafe!® wırd 1eSs WI1e€e folgt
ausgedrückt: „Auf dem Gebiet der Strafrechtspflege, auf dem höchste Antorde-
rungcl! die Gerechtigkeit gestellt werden, bestimmt n E Abs die
Auffassung VO Wesen der Strafe un das Verhältnis VO  w} Schuld un Süuhne.“
Insbesondere aber hat der Gerechtigkeitsgedanke be1 der Umschreibung des
allgemeınen Gleichheitssatzes gemäais Art BS 1 die Funktion eıner
Bestimmung der Wesentlichkeit VO  ) Gleichheiten un Ungleichheıiten. Nach dem
Sprachgebrauch des Gerichts 1st ecs für dıe Anwendung des Gleichheitssatzes
entscheidend, „ob ür eıne Gerechtigkeitsgedanken Orlıentierte Betrachtungs-
weılse dıe tatsächlichen Ungleichheiten ın dem Jeweıls ın Betracht kommenden
Zusammenhang bedeutsam sınd, da{fß der Gesetzgeber sS1e be]l seıiner Regelung
beachten muß“«1/ Gerechtigkeıt macht terner das Wesen des Rechtsstaatsprinzips
aJUS  18 S1e wırd VO Bundesverfassungsgericht auch als „eın eıl des Rechtsstaa-
Les c19 der als .1m Rechtsstaatsprinzıp beinhaltet“ bezeichnet?® Aus Art Abs

der das Muttergrundrecht aller übrigen Grundrechte“! enthält, un: ber
Art Abs ergıbt sıch eıne grundsätzliche Verbindung der Gerechtigkeit
den übrıgen Grundrechten, W as esonders manıtest wiırd, WECNN AUS dem Grundge-
SCLZ Teilhabeansprüche abgeleitet werden sollen??.

Das Messen eıner Norm der Verfassung bedeutet daher gleichzeitig ın
wesentlichen Punkten eıne Überprüfung dahingehend, ob S$1€e „LICHtISES ,
dem Gerechtigkeitsgedanken entsprechendes Recht enthält. Damıt wiırd aber eıne
weıtere, iın eıner pluralistischen Gesellschaft csehr erhebliche Schwierigkeıt 1Ns
Blickfeld gerückt.

Grundrechtskatalog als objektive Wertordnung?
[)as Bundesverfassungsgericht hat namentlıch 1ın seıner alteren Rechtsprechung

den Grundrechtskatalog als eın Wertsystem (objektive Wertordnung) aufgefaßt“”.
Alles Recht sel aut den Mittelpunkt dieses Wertsystems, die „innerhalb der
soz1ıalen Gemeinschaft sıch freı entfaltende menschlıiche Persönlichkeit un: ıhre
Würde“ bezogen. [ )as Verfassungsgericht 1St hıerwegen heftig angegriffen worden.
Es wurde ıhm vorgeworten, ör huldige „einer Tyranneı der Werte“. Die werthafte
Integration des Rechts, iınsbesondere des Vertassungsrechts, verdränge, Ww1e€e
Forsthoff 65 ausgedrückt hatı). das juristisch-rationale Verständnis des Rechts.
Unter Berufung auf das Wertsystem des Grundgesetzes werde das posıtıve (Gseset7z
autgelöst. Mıtte der sechzıger Jahre 1STt annn eıne auch parteıpolıtisch geführte
heftige Diskussion ber die Grundwerte ausgebrochen. Ich 2nnn hıerauf un auf
den hochinteressanten rechtsphilosophischen Hıntergrund nıcht näher eingehen”.
Ich moöchte miıich vielmehr auf tolgende Bemerkungen beschränken:
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Es Mag durchaus zutreffend se1ın, da{fß 6S eıne unbedingte Allgemeingültigkeit
VO  } Wertungen nıcht Sibt?. Es 1st aber andererseıts eın Gemeinplatz, da{fß CS ZU

taglıchen Autfgabenbereıch des Jurısten gehört, Wertungen, Würdıigungen ZU-

nehmen. Natürlich gewährleisten dıe Grundrechte des Grundgesetzes gemeınhın
keine bestimmten Werthaltungen der weltanschaulichen Überzeugungen, eLtwa
eınen bestimmten Glauben der eın WwW1e€e ımmer auch DEArFLELES relig1öses Bekennt-
nN1ıS Sıe eröffnen vielmehr, W1€e 6S Bundeskanzler Helmut Schmidt VOT der
Katholischen Akademıe ın Hamburg tormuliert hat“’, gerade „dıe Freiheit,
Auffassungen, Überzeugungen, Glauben haben, dafür einzutreten un dement-
sprechend handeln“. Insotern 1St das Grundgesetz sıcherlich wertneutral und
die Gesellschaft eıne „offene Gesellschaft“ Sınn des Philosophen arl Propper.

Es dartf aber be] alledem nıcht übersehen werden, dafß das Grundgesetz ın ganz
bestimmten, un ZW ar gerade für das DSESAMLE gesellschaftlıche Leben ftundamenta-
len Punkten eben nıcht wertneutral 1St [Der Mensch un seıne Wüuürde sınd
unverletzlich und werden absolut geschützt. Das gleiche oilt VO weıteren
Grundprinzıpien un Grundrechten des Grundgesetzes, dıe für eıne treiheıtliche
Demokratie konstitutiv sınd Be1 aller Pluralıtät, welche die Verfassung gewährlei-
STEL,; mu{fß auch in der pluralistischen Gesellschaft eın Konsens darüber bestehen,
da{fß diıese Konstitutionsprinzıpien des demokratıischen Rechtsstaates unantastbar
un unverletzlich sınd

Dıie Notwendigkeıt eınes Grundkonsenses iın der pluralistischen Demokratie

uch dıe pluralıstische Konkurrenztheorie übersıieht nıcht, da{ß eın Staat
bestehen kann, WEeNnNn in ıhm nıcht eın gewısser Gemehnnwille seiner Bürger lebendig
ISt  25 „Dıie Monarchıie beruht auf dem, W as der Könıg nıcht anordnen, dıe
Demokratiıe autf dem, woruüber 111l nıcht abstımmen kann, sondern worın sıch dıe
Bürger hne Abstimmung ein1g sind  .«29 Dabe] soll nıcht verkannt werden, da{fß 6S

weıte Gebiete der soz1ıalen Ordnung 21bt, ber deren Regelung durch Mehrkheits-
abstiımmung entschieden werden mußßs, weıl sıch die Burger ber ıhre Ausgestal-
t(ung nıcht ein1g sınd
f den Essentialıa eıner pluralıstischen Demokratie gehört aber neben diesem

kontroversen Sektor auch eın Grundbereıich, ın dem 6S eınen Konsens aller geben
mufßs, WEeNN CS nıcht JFAAT: Desıintegration des Staates kommen soll Besteht nıcht eıne
wırksame generelle Anerkennung bestimmter Grundprinzıpien un Grundwerte
(sog Konstitutionsprinzıpien uUuNnseIcI Verfassungsordnung) be] eıner breiten
Bevölkerungsschicht der pluralıstischen Gesellschatt, annn werden die 1m Pluralis-
1L11US latent vorhandenen auflösenden Tendenzen eıner konkreten Getahr
für die Autoriıtät un Effektivität des Rechts 1mM demokratischen Staat.

Es mehren sıch Anzeichen dafür, da{ß den politisch wırksamen Kräften
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UNSCLEI pluralistischen Gesellschaft keine Übereinstimmung ber die tragenden
Fundamente uNnNseres Staates mehr bestehen könnte. Auf welche gemeınsamen
Bezugspunkte sınd dıe mıteiınander konkurrierenden un sıch gegenseılt1g bekämp-
fenden Gruppen unNnserer Gesellschaft ausgerichtet? Der gegenwärtıge Zustand
unserer Gesellschaft Aflßt deutlich Hınweıise darauf erkennen, da{fß eın wertbilden-
der un werterhaltender Konsens 1ın grundsätzlichen Fragen des gesellschaftliıchen
Lebens 1U  ar sehr schwer och herzustellen 1St Nıcht 1U , da{ß die Konfrontation
7zwıschen Regierung un Upposıtion sıch zusehends verschärtt: auch ın anderen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 1St eıne zunehmende Verunsiıcherung
festzustellen.

Wer dıe Vorgange der etzten Jahre autmerksam verfolgt hat, der Annn L1LUT

erschrocken se1ın ber den rad der Zerstörung HSGT gemeınsamen Werttunda-
un mMuUu sıch ernstlich fragen, Ww1e€e ın Zukuntt och eıne gemeınsame Basıs In

den elementaren Grundüberzeugungen, die alle Staatsbürger miıteinander verbin-
den sollen, gefunden werden annn Wırd aber der Konsens zerstOf£t; auf den das
Recht seıner Autoriıtät un Effektivität wiıllen angewıesen iSt. eın Konsens ber
Wertvorstellungen, die auch dem Staat vorgegeben sınd un ZU Bereich des
Unabstimmbaren gehören, ann wırd auch die demokratische Grundordnung
selbst ıIn rage gestellt.

Ist E daher vielleicht 1m Sınn eıner pluralıstischen Ethıik für das Recht ehrlicher,
WenNnn WIr eingestehen, da{fß ecSs diesen fundamentalen Konsens iın der Bundesrepu-
blik heute nıcht mehr oibt? Ich moöchte diese rage mı1t eınem eindeutigen Neın
beantworten. Noch 1st die Substanz der Grundwerte, die das Verhalten der
übergroßen Mehrheit uUuNseIcCcTI Bevölkerung entsprechend der abendländischen
Rechtstradıtion bestimmt, weıthın stabıl. Noch gelten dıe Grundwerte der Men-
schenwürde un: der Freıiheıt der menschlichen Persönlichkeit als verbindliche
Sozialregulatıve un: sınd 1im Rechtsbewulfititsein des einzelnen Bürgers verankert.
Der „Gewißheitsverlust“ 1st keineswegs dramatısch, wı1ıe oft hıngestellt wırd

Nach Auftassung des Politologen Rıchard Löwenthal können tolgende rund-
als iın der Bundesrepublık weıterhın „intakt“ aNSCHOMM werden: der

Glaube dıe Vernunft 1m Sınn des Glaubens eiıne rationale Ordnung der Welt:
dıe Bejahung der Einzigartigkeıit der menschlichen Person un damıt der Men-
schenrechte des einzelnen: dıe Anerkennung des bındenden Charakters treiwillig
eingegangener nıcht L1UT blutsgegebener Gemeinschatften: die Notwendigkeıt
eıner Rechtsordnung ZAUEK Grenzziehung zwıschen Indiyiıduum un Gemeinschaft;:
eıne Auffassung der Arbeit als Sınnerfüllung des Lebens un nıcht 1U als
notwendiges Übel; die unbedingte Verpflichtung auf friedliche Miıttel un Wege
der Verfolgung polıtıischer Ziele?9.

Ist aber eın solchermaßen fundıiertes Wertsystem ın der Bundesrepublık
Deutschland och vorhanden un weıtgehend unstritt1ig, annn 1St CS UuUNseTEC

Autgabe, dieses Fundament erhalten, etwaıge Rısse kıtten un dıe Entwer-
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dieser Grundwerte 1 Recht aufzufangen. Letztlich steht dahinter dıe alte
Frage, W1E inan 1in einer pluralistischen Gesellschaft eiıne verbindliche Wertord-

wenıgstens in den Grundfragen aufrechterhalten annn Es mu{ eın
Grundkonsens bestehen bleiben, auf dessen Basıs EerSst Interessengegensäatze und
Meinungsverschiedenheıiten ausgetragen werden können. Die rechtlichen Grund-
vorstellungen dürfen nıcht ZU  — Diskussion stehen: S1e mussen vielmehr gepflegt
werden. Dabeıi Mag sıch herausstellen, dafß vieles NUur verschüttet 1St; W as längst
verloren schien.

Aufgabe der Rechtsprechung
FEıne wichtige Autgabe fällt dabei der Rechtsprechung ZU. Dıie Auslegung

Rechtsnormen, iınsbesondere Wenn ıhr Sinngehalt umstrıitten ist, ist dıe selbstver-
ständliche Aufgabe jeder Art Rechtsprechung. Darın lıegt eın wertendes und
auch rechtsschöpferisches Element beschlossen, das in dem vorbezeıichneten
Rahmen AB Wesen der Rechtsprechung gehört. Unsere Verfassung enthält 1n
ihren grundlegenden Bestimmungen vielfach Rechtsgrundsätze, die Z W ar aktuelles
objektives Recht schaften, also keine bloßen Programmansatze darstellen, jedoch
der näheren Konkretisierung bedürten, Menschenwürde, Gleichheitsgrund-
SaTtZ, Rechtsstaatsprinzıp.

Hıer 1sSt dem Richter, insbesondere dem Verfassungsrichter, die erantwor-

tungsvolle und schwere Aufgabe gestellt, AUS dem Geilst der Verfassung un den 1n
der Gesellschatt herrschenden Rechtsvorstellungen heraus diese Rechtsgrundsätze
A konkretisıeren un interpretieren. Hıer beginnt der Kampt urn das Men-
schenbild des Grundgesetzes. Welches Bıld VO Menschen ann un soll in
u SsSeTel pluralistischen Gesellschaft dem Recht Mafii un: Richtschnur seın?
Welches sınd seıne Wesensmerkmale? Hıer stellt sıch unweıigerlich un daran
scheint MI1r eın Weg vorbeizutühren die rage ach der ethischen und
moralıschen Verankerung des Rechts. ber auch 1er scheıint mır 1mM Gegensatz
CS vieltachen Tendenzen in der Rechtswissenschaft och immer eın breıter
Konsens ber die ethischen un moralischen Grundlagen des Rechts bestehen.

Dıie Grundrechte, W1€e 7E die Unantastbarkeıit der menschlichen Würde, das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheıt, dıe Glaubens- und (jewı1ssens-
treiheıt un der besondere Schutz VOIN Ehe un Famiıilıe, sınd VON hohem
moralischem Wert Noch ımmer oılt die Lebenslänglichkeit der Ehe als dıe
Regel un die Scheidung als die Ausnahme. Noch gilt die SOgenannTtE Bequemlich-
keitsabtreibung als eın schweres moralisches Vergehen. Das AaUus dem christlichen
Verständnıis des Menschen als eines Geschöptes (zottes erwachsene, in der
abendländischen Rechtstradıition überlieferte Menschenbild 1st als oberster Maf(-
stab allen Rechts ım Grundgesetz verankert.
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Dabeı i1NuUussen WITr damıt abfinden, dafß e den Irdischen nıcht 1ST in

den etzten Fragen des Rechts die absolut richtige Antwort ZUu finden Darum
raucht och ıcht „Gewalt“ iıhren „ehernen Degen 1n die aage der Gerechtig-
keıt 7 A legen”' Es g1bt friedliche Mittel un die weltanschaulichen Gegensätze die
Wertungskonflikte und Interessenunterschiede F1 pluralistischen Gesell-
schaft auszugleichen Unsere demokratisch rechtsstaatliche Verfassung bietet allen
Gruppen geeıgnNeLE Miıttel hierfür A sofern der unentbehrliche Grundkonsens
aller gesellschaftlich relevanten Kräfte gegeben 1ST Ist dieser Konsens gesichert,
dann wiırd dem Recht der pluralistischen Gesellschaft auch der Stellenwert
zukommen, dessen N bedarf unnn eiINe wichtigste Funktion Zzu ertfüllen SI auf
friedliche Gemeinschaft zı1elenden Zustand der Gesellschaft bei gleichzeitiger
Gewährleistung der gröfßtmöglichen persönlichen Freiheit des einzelnen Zzu S1-
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